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Antrag an die Jahreshauptversammlung vom 23. April 2010 
auf Änderung der Finanzordnung 
Dümptener Turnverein 1885 Mülheim an der Ruhr e.V. 
 
 
 
 
 
Alte Fassung: 

§ 3 
Jahresabschluss 

 
Nach Prüfung durch die gewählten Kassenprüfer erstattet der Schatzmeister dem 
Vorstand über das Ergebnis Bericht. Nach Genehmigung durch den Vorstand 
erfolgt die Veröffentlichung der Jahresrechnung in der Mitgliederversammlung. 
 
Neue Fassung: 

§ 3 
Jahresabschluss 

 
Nach Prüfung durch die gewählten Kassenprüfer erstattet der/die Ressortleiter/in 
Finanzen und Rechnungswesen dem Vorstand über das Ergebnis Bericht. Nach 
Genehmigung durch den Vorstand erfolgt die Veröffentlichung der Jahresrechnung 
in der Mitgliederversammlung. 
 
 
 
Alte Fassung: 

§ 4 
Schatzmeister 

 
Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskassen. Er stellt die ordnungsgemäße 
Vereinsbuchführung durch einen Vereinsbuchführer sicher. 
Zahlungen werden vom Schatzmeister nur geleistet, wenn sie ordnungsgemäß 
angewiesen sind. Der Schatzmeister überwacht die sich aus der Erhebung von 
Sonderbeiträgen evtl. ergebende selbständige Kassenführung der Abteilungen. 
 
Neue Fassung: 
 

§ 4 
Ressortleiter/in Finanzen und Rechnungswesen  

 
Der/Die Ressortleiter/in Finanzen und Rechnungswesen verwaltet die 
Vereinskassen. Er/Sie stellt die ordnungsgemäße Vereinsbuchführung sicher. 
Zahlungen werden vom/von der Ressortleiter/in Finanzen und 
Rechnungswesen nur geleistet, wenn sie ordnungsgemäß angewiesen sind. 
Der/Die Ressortleiter/in Finanzen und Rechnungswesen überwacht die sich aus 
der Erhebung von Sonderbeiträgen evtl. ergebende selbständige Kassenführung der 
Abteilungen. 
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Alte Fassung: 
 

§ 5 
Zahlungsanweisungen 

 
Die Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des 1. Vorsitzenden oder des 
2. Vorsitzenden oder des Geschäftsführers. Die zweite Unterschrift leistet der 
Schatzmeister. Bei Verhinderung bzw. Abwesenheit des Schatzmeisters kann die 
2. Unterschrift durch ein anderes Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes nach 
§ 12 Textziffer 2 der Vereinssatzung geleistet werden. 
 
Neue Fassung: 

§ 5 
Zahlungsanweisungen 

 
Die Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des/der 1. Vorsitzende(n) 
oder des/der Ressortleiters/in Verwaltung. Die zweite Unterschrift leistet der/die 
Ressortleiter/in Finanzen und Rechnungswesen  Bei Verhinderung kann die  
2. Unterschrift durch ein anderes Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes nach 
§ 12 Textzimmer 2 der Vereinsatzung geleistet werden. 
 
 
 
Alte Fassung: 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Finanzordnung tritt gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom  
18. März 1977 ab sofort in Kraft. 
 
Neue Fassung: 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Finanzordnung tritt gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
23. April 2010 ab sofort in Kraft. 


